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Zum Geleit
Existenzsicherung als militärischer Teilauftrag

Im «Bericht 90 des Bundesrates an die Bundesversammlung

über die Sicherheitspolitik der Schweiz» wird als dritter
Schwerpunkt der sicherheitspolitischen Strategie der Einsatz
der sicherheitspolitischen Mittel zur allgemeinen Existenzsicherung

der Schweiz und ihrer Bevölkerung genannt, soweit
diese hierfür geeignet sind. Es gehe um das koordinierte
Zusammenwirken ziviler und militärischer Instanzen auf Bundes-,

Kantons- und Gemeindeebene zum Zweck von Vorsorge,

Schutz, Hilfe und Schadenminderung.
Die Ereignisse in der heutigen Welt haben das Bedro-

hungsbewusstsein unserer Bevölkerung wesentlich verändert.
Nicht mehr der Verteidigungskampf erscheint als aktuelle,
vordringliche Aufgabe, sondern Friedensförderung und eben
vor allem Existenzsicherungsaufgaben rücken im Be-
wusstsein des Volkes in den Vordergrund. Dazu kommt, dass

unsere Infrastruktur durch ihre Komplexität und Technizität
ausserordentlich verletzlich und anfällig für Störungen ist.

Wer sich aus irgendwelchen Motiven heraus zum Ziele
macht, das öffentliche Leben oder gar die Existenz der
Bevölkerung zu bedrohen, hat aufgrund der technischen und
materiellen Möglichkeiten vielerorts ein leichtes Spiel. Diese
Spiele können punktueller Natur sein, aber möglicherweise
auch eine für unser ganzes Volk und unser Staatswesen
existenzgefährdende Dimension aufweisen. Kommt noch
dazu, dass ein allfälliger Aggressor, sei er Mann oder Frau,
jung oder alt, Schweizer oder Ausländer, mitten unter uns
leben kann wie ein Fisch im Wasser, unerkannt, durch Anonymität

geschützt, nicht fassbar. Wer scheidet hier die Schafe
von den Böcken? Welche Art von Gegner haben wir vor und
unter uns? Ist er ein Polizeiproblem, ein militärischer Feind?

Dass ein hohes Schutzbedürfnis entsteht, ist verständlich.
Grundsätzlich ist die Aufgabe den zivilen Verantwortlichen

gestellt, welche die dafür benötigten Instrumente zu
schaffen haben. Da diese aus verschiedenen Gründen nicht
unbegrenzt gestaltet werden können, ist klar, dass im Notfall
auf das stärkste Machtmittel der Politik, die Armee,
zurückgegriffen werden muss.

Was erwartet die politische Führung nun konkret von der
Armee?

l.Von der Natur oder von den Menschen verursachte
Grosskatastrophen erfordern den Einsatz von

¦ vorbereiteten und eingespielten Führungsstrukturen,¦ geeigneten Truppen,¦ geeignetem Material und

¦ effizienter Organisation.
Diese Elemente sollen auch im nahen Ausland genutzt

werden können.

2. In Notlagen hilft die Armee mit, die Zivilbevölkerung
zu versorgen und das öffentliche Leben aufrecht zu erhalten.
Gemeint sind Abgabe von Notverpflegung, ärztliche Hilfe,
Transporte, Übermittlung, Betreuung, polizeiliche Hilfe und
anderes mehr.

3. Wenn grosse Flüchtlingsströme auftreten, können Teile
der Armee auch zur Unterstützung der zivilen Organe an der
Landesgrenze aufgeboten werden.

4. Bei Gewalt unterhalb der Kriegsschwelle kann die
Armee die Polizei subsidiär unterstützen mittels Verkehrsrege¬

lung, Absperrungen, Verstärkung der Übermittlung, logist
scher Unterstützung. Dadurch kann die Polizei am Koi
fliktherd vermehrt ihre spezialisierten Kräfte einsetzen.

5. Es geht auch darum, sensitive zivile Objekte zu bew
chen, damit Sabotage, mutwillige Zerstörungen oder unb
fugtes Betreten verhindert werden können.

Dabei müssen zwei wesentliche Prinzipien eingehalt
werden:

¦ Ein Einsatz von militärischen Verbänden erfolgt grum
sätzlich auf Antragstellung durch die zivilen Behörden ai
dem zivilen hierarchischen Weg (Ausnahme Spontanhilf
und

¦ Voraussetzungen für den Einsatz militärischer Formati
nen zugunsten ziviler Behörden ist, dass die zivilen Mit
aufgebraucht oder für die Aufgabenbewältigung nicht ai
reichend oder nicht geeignet sind.

Die Verantwortung für die gesamtheitliche Bewältigu
der gestellten Aufgabe bleibt bei der zivilen Seite. Sie h
auch für eine lagegerechte Information der Bevölkerung
sorgen. Krisen, Notlagen und Katastrophen führen zu einei
Ansteigen des Informationsanspruches der Bevölkern
Dieser muss nach dem Grundsatz offen, rechtzeitig, perms
nent und wahr sein von den Führungsorganen erfüllt werdei

Unterschätzen wir nicht die Anforderungen an alle Fül
rungsstufen in der Existenzsicherung! Halbes hat hier kau
Bestand.

Flexibilität im Denken, rasches Erfassen einer Situatio
und lagebezogenes, vernünftiges Handeln sind nötig. N
gendwo wie hier wird Fingerspitzengefühl und gleichzeil
Festigkeit gefragt sein. Zudem sind die Aufträge an die eil
zusetzende Truppe stets durch ein nicht leicht zu definieren
des Umfeld geprägt. Rezepte für alle Fälle gibt es nicht.

Wollen wir ein gewichtiger und anerkannter Partner in d
Zusammenarbeit mit den zivilen Partnern sein, dann be:

haltet dies Ausbildung und nochmals Ausbildung. Wir vo
der miütärischen Seite werden noch verstärkt auf
Mithilfe und Bereitschaft der zivilen Partner angewiesi
sein, mit uns gemeinsam zu üben.

Die nachfolgende Sammlung von Beiträgen verschieden
ster Verantwortungsträger aus dem öffentlichen Leben zun
Thema «Existenzsicherung» soll den interessierten Leser
die Vielfalt der Problemstellung einführen. Die Arbeiti
sind persönlich, durch keine redaktionellen Eingriffe verän
dert. Wir hoffen, dass sie zum Denken und Handeln anregen
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